
Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder 
 
Gemäß § 120a Abs. 1 AktG in der seit dem 01.01.2020 gültigen Fassung muss die Hauptversammlung 
einer börsennotierten Aktiengesellschaft nunmehr zwingend über die Billigung des vom Aufsichtsrat 
beschlossenen Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder beschließen. Sie muss bei jeder 
wesentlichen Änderung, mindestens aber alle vier Jahre, hierüber beschließen. Der Aufsichtsrat der 
Heidelberger Beteiligungsholding AG hat am 08.04.2021 das nachfolgende Vergütungssystem für den 
Vorstand der Heidelberger Beteiligungsholding AG beschlossen. 
 
Die ordentliche Hauptversammlung der Heidelberger Beteiligungsholding AG vom 27. Mai 2021 hat 
unter Tagesordnungspunkt 8 das folgende vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssystem für die 
Vorstandsmitglieder gemäß §§ 120 a Abs. 1 S. 1, 87a Abs. 1 S. 1 AktG gebilligt: 
 

„Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der H eidelberger Beteiligungsholding AG 
Das vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssystem dient dazu, die Mitglieder des Vorstands 
entsprechend ihrem Aufgaben- und Verantwortungsbereich angemessen zu vergüten. Das 
Vergütungssystem leistet damit einen Beitrag zur Förderung der Beteiligungsstrategie der Heidelberger 
Beteiligungsholding AG. Die vom Aufsichtsrat beschlossenen Eckpunkte der Vergütung des Vorstandes 
orientieren sich an der Größe der Gesellschaft, der Tätigkeit der Vorstandsmitglieder sowie dem 
wirtschaftlichen Umfeld. Die Vergütung des Vorstandes besteht ausschließlich aus einer Festvergütung, 
die in zwölf gleichen Raten monatlich ausgezahlt wird. Eine erfolgsabhängige Vergütung wird nicht 
gezahlt. Zielvereinbarungen erübrigen sich damit. Eine aktienbasierte Vergütung wird ebenfalls nicht 
gezahlt. Aufschubzeiten für die Auszahlung von Vergütungsbestandteilen werden nicht vereinbart. 
Ebenso wenig werden Sachbezüge (z.B. Dienstwagen) geleistet. Den Vorstandsmitgliedern kann aber 
ein an den gesetzlichen Arbeitgeberanteilen orientierter Zuschuss zur Aufrechterhaltung eines 
angemessenen Versicherungsschutzes im Bereich Krankenversicherung/Pflegeversicherung gewährt 
werden. Die Vorstandsmitglieder erhalten eine Erstattung ihrer anlässlich der Ausübung ihrer Aufgaben 
entstandenen Auslagen. Der prozentuale Anteil der Festvergütung an der Gesamtvergütung des 
Vorstandes beträgt 100 %. Die maximale Vergütung pro Vorstandsmitglied beträgt Euro 250.000 pro 
Jahr. Die Umsetzung des Vergütungssystems erfolgt durch den Abschluss von 
Vorstandsdienstverträgen mit den jeweiligen Vorstandsmitgliedern. Der Vorstandsdienstvertrag des 
aktuellen Vorstandsmitglieds Ralph Bieneck läuft noch bis zum 31.12.2023 
Entlassungsentschädigungen, Ruhegehaltsregelungen und Vorruhestandsregelungen wurden nicht 
getroffen. Die Ausgestaltung der Vorstandsvergütung obliegt sowohl in Bezug auf das 
Vergütungssystem als auch in Bezug auf die Festlegung der individuellen Vorstandsvergütung dem 
Aufsichtsrat als Organ. Ausschüsse wurden diesbezüglich nicht gebildet. Da die Gesellschaft keine 
Arbeitnehmer beschäftigt, waren die Vergütung- und Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer bei 
der Erarbeitung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder nicht zu berücksichtigen.“ 


